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Schutzzweck der Norm 

 
Zurechnung nur solcher Risiken, die durch die verbotene Handlung 
in typischer Weise geschaffen worden sind 
 
→ keine Zurechnung, wenn Erfolg = Auswirkung eines „normalen 
Lebensrisikos“ (das mit der Tätigkeit stets verbunden ist) 
 


